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Verurteilten notwendigen Umfange zu kontrollieren. 
Hierzu ist das Gericht im Rahmen seiner Zuständigkeit 
insbesondere verpflichtet, wenn dem Verurteilten zur 
Gewährleistung der Wirksamkeit der Strafe gemäß § 33 
Absätze 3 und 4 des Strafgesetzbuches bestimmte Pflich
ten auferlegt wurden.

(2) Das Gericht hat im Zusammenhang mit der Verurtei
lung auf Bewährung zu entscheiden, ob, in welcher Weise 
und in welchem Umfange Kontrollen zur Verwirklichung 
der Verurteilung auf Bewährung durchzuführen sind. Die 
Entscheidung ist aktenkundig zu machen.

(3) Das Gericht hat den für die erzieherische Einwirkung 
verantwortlichen Leitern sowie den Kollektiven, in deren 
Bereich der Verurteilte arbeitet und lebt, die zur Wahr
nehmung ihrer Verantwortung gemäß § 32 des Straf
gesetzbuches für die Erziehung und Kontrolle des Ver
urteilten notwendigen Informationen und Hinweise zu 
geben. Es kann ihnen zu diesem Zweck auch Empfehlun
gen übermitteln.

(4) Auf Verlangen und in anderen notwendigen Fällen, 
insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten, ist das 
Gericht über den Verlauf und die Ergebnisse der Erzie
hung und Bewährung des Verurteilten zu unterrichten. 
Auf Grund der Kontrollergebnisse und der Informatio
nen aus dem Arbeite- und Lebensbereich des Verurteil
ten prüft und entscheidet das Gericht während der Be
währungszeit, ob und inwieweit weitere Maßnahmen ein
zuleiten sind.

(5) Verletzt der Verurteilte die ihm mit der Verurteilung 
auf Bewährung auferlegten Pflichten, ohne daß der Voll
zug der angedrohten Freiheitsstrafe erforderlich ist, kann 
das Gericht ihn vorladen, verwarnen und darauf hinwei- 
sen, daß im Wiederholungsfälle der Vollzug der ange
drohten Freiheitsstrafe angeordnet wird. Die getroffenen 
Maßnahmen sind aktenkundig zu machen. Das Gericht 
kann ihn ferner durch Beschluß zur unbezahlten gemein
nützigen Arbeit in der Freizeit bis zur Dauer von sechs 
Arbeitstagen verpflichten.

(6) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des § 35 
Absatz 2 des Strafgesetzbuches dem Verurteilten nach Ab
lauf von mindestens einem Jahr den Rest der Bewäh
rungszeit durch Beschluß erlassen. Der für die erziehe
rische Einwirkung verantwortliche Leiter, das Kollektiv, 
dem der Verurteilte angehört, der Bürge sowie der Staats
anwalt können entsprechende Anträge stellen.

(7) Die Aufgaben bei der Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung obliegen dem Gericht erster Instanz; es 
kann sie durch Beschluß auf das Kreisgericht übertragen, 
in dessen Bereich der Verurteilte wohnt. Dieses Gericht 
hat die ihm übertragene Kontrollpflicht voll wahrzuneh
men und alle bei der Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung notwendigen Entscheidungen zu treffen.“

47. § 343 Absätze 2 ff. StPO erhalten folgende Fassung:

§343

„(2) Der Betrieb ist verpflichtet, das Gericht über einen 
beabsichtigten Wechsel der Arbeitsstelle durch den zur Be
währung am Arbeitsplatz Verurteilten oder die Lösung 
des Arbeitsrechtsverhältnisses durch den Betrieb zu unter
richten. Entsprechendes gilt, wenn der Verurteilte gegen 
die ihm auferlegte Verpflichtung zur Bewährung am Ar
beitsplatz verstößt.

(3) Die Entscheidung über einen Antrag auf Zustimmung 
zum Wechsel der Arbeitsstelle oder zur Lösung des Ar
beitsrechtsverhältnisses durch den Betrieb erfolgt durch 
Beschluß des Gerichts.“

48. § 344 StPO erhält folgende Fassung:

„§ 344

(1) Das Gericht hat unter den Voraussetzungen des § 35 
Absatz 3 des Strafgesetzbuches durch Beschluß den Voll
zug der bei der Verurteilung auf Bewährung angedrohten

ч Freiheitsstrafe anzuordnen.

(2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des § 35 
Absatz 4 des Strafgesetzbuches durch Beschluß den Voll
zug der bei der Verurteilung auf Bewährung angedrohten 
Freiheitsstrafe anordnen. Zur Entscheidung hierüber kann 
es eine mündliche Verhandlung durchführen. Einen ent
sprechenden Antrag können der für die erzieherische Ein
wirkung verantwortliche Leiter, das Kollektiv, dem der 
Verurteilte angehört, oder der Bürge stellen. Der Antrag 
kann auch vom Staatsanwalt gestellt werden.

(3) Der Vollzug der bei der Verurteilung auf Bewährung 
angedrohten Freiheitsstrafe darf auch nach Ablauf der 
Bewährungszeit angeordnet werden, wenn bei Ablauf der 
Bewährungszeit gegen den Verurteilten ein Strafverfahren 
wegen des Verdachts einer während der Bewährungszeit 
begangenen Straftat eingeleitet war und der Verurteilte 
wegen dieser Straftat zu einer Strafe mit Freiheitsentzug 
verurteilt wurde.“

(4) Wie bisher Abs. 2.

49. § 345 Absätze 1 und 2 StPO erhalten folgende Fassung:

§345

Verwirklichung besonderer Pflichten Jugendlicher

„(1) Das Gericht hat unter unmittelbarer Mitwirkung der 
Schöffen, gesellschaftlichen Beauftragten - und anderer 
Bürger die Verwirklichung der dem Jugendlichen aufer
legten besonderen Pflichten außer gemeinnütziger Frei
zeitarbeit in dem notwendigen Umfange zu kontrollieren 
und alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, um 
die Erfüllung dieser Pflichten durch den Jugendlichen zu 
gewährleisten.

(2) Das Gericht kann, insbesondere auf Antrag des Kol
lektivs oder des Bürgen, Jugendhaft bis zu zwei Wochen 
aussprechen, wenn sich der Verurteilte den ihm auferleg
ten Pflichten entzieht.“

50. § 347 StPO erhält folgende Fassung:

„§ 347

Aufenthaltsbeschränkung und Verbot 
einer bestimmten Tätigkeit

Das Gericht entscheidet bei Verkürzung der Dauer der 
Aufenthaltsbeschränkung oder des Tätigkeitsverbotes so
wie bei Verkürzung oder Aufhebung des Fahrerlaubnis
entzuges gemäß §§ 52 Absatz 2, 53 Absatz 6 und 54 Ab
satz 3 des Strafgesetzbuches durch Beschluß. Der Staats
anwalt sowie die örtlichen Organe der Staatsmacht, die 
gesellschaftlichen Organisationen und unter ihrer Mit
wirkung die Kollektive der Werktätigen können einen 
entsprechenden Antrag stellen.“ _

51. §349 Absätze 2 ff. StPO erhalten folgende Fassung:

Strafaussetzung auf Bewährung

§349

„(2) Beträgt die Freiheitsstrafe mehr als sechs Jahre, darf 
eine Aussetzung des Strafvollzuges erst erfolgen, wenn


